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Finanzen 

 

A) Genehmigung des Investitionsplans 2024 – 2029 
 

B) Genehmigung des Budgets, der ordentlichen Gemeindesteueran-
lage, der Liegenschaftssteuer und der Feuerwehrpflichtersatzab-
gabe für das Jahr 2025 
 

C) Kenntnisnahme des Finanzplans 2024 – 2029 
 

D) Motion Zloczower/FDP-Fraktion betreffend Steuersenkung auf das 
Steuerjahr 2025 

 
E) Postulat FDP-Fraktion: Erhöhung des finanzpolitischen Hand-

lungsspielraums 2024-2029 (Zwischenbericht)  
 
 
 
 

1 AUSGANGSLAGE 
 

Gemäss Art. 37 Abs. 1 Ziff. 3c der Gemeindeordnung genehmigt der Grosse 
Gemeinderat den Investitionsplan. 
 
Gemäss Art. 37 Abs. 1 Ziff. 1 der Gemeindeordnung beschliesst der Grosse 
Gemeinderat das jährliche Budget und die Festsetzung der Ansätze für die or-
dentlichen Gemeindesteuern unter Vorbehalt des fakultativen Referendums. 
Bei einer Veränderung der Steueranlage würde dieser Beschluss einer Ge-
meindeabstimmung unterliegen. 
 
Den Finanzplan nimmt das Parlament zur Kenntnis. 
 

 

2 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN TEILGESCHÄFTEN 
 
Die Erläuterungen zu den einzelnen Teilgeschäften sind direkt den entspre-
chenden Unterlagen in der Beilage zu entnehmen. 

 
 

3 ANTRAG 
 

A) Investitionsplan 2024 – 2029 
- Genehmigung des Investitionsplans 2024 – 2029 



 
B) Budget 2025 
 
 
Variante A (vorliegendes Budget, ordentliche Steueranlage unverändert) 

1. Genehmigung der Steueranlagen für das Jahr 2025 (unverändert): 
- Ordentliche Steueranlage: das 1,14-fache der gesetzlichen Einheits-

ansätze 

2. Genehmigung der Steueranlage für das Jahr 2025 (unverändert) 

- Liegenschaftssteuern; 0,7 ‰ der amtlichen Werte 

3. Genehmigung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe mit 7 % der einfa-
chen Steuer, mindestens CHF 100.00, maximal CHF 450.00 (verän-
dert)1; 

4. Das Budget 2025 wird genehmigt bestehend aus: 

 Aufwand Gesamthaushalt CHF 85'530'000 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 83'762'850 
 Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF - 1'768'000 

davon Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 83'494'550 
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 81'694'550 
 Aufwandüberschuss Allgemeiner Haushalt CHF - 1'800'000 

 Aufwand Abfall CHF 2'036'300 
 Ertrag Abfall CHF 2'068'300 
 Ertragsüberschuss Abfall CHF 32'000 

  
Variante B (ordentliche Steueranlage verändert) 

1. Genehmigung der Steueranlagen für das Jahr 2025 (verändert): 
-  Ordentliche Steueranlage: das 1,09-fache der gesetzlichen Ein-
heitsansätze 

2.   Genehmigung der Steueranlage für das Jahr 2025 (unverändert) 

  - Liegenschaftssteuern; 0,7 ‰ der amtlichen Werte 

3.  Genehmigung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe mit 7 % der 

 einfachen Steuer, mindestens CHF 100.00, maximal CHF 450.00  

 (verändert)1; 

4.  Das Budget 2025 wird genehmigt bestehend aus: 

 Aufwand Gesamthaushalt CHF 85'530'850 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 81'662'850 
 Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF - 3'868'000 

davon Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 83'494'550 
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 79'594'550 
 Aufwandüberschuss Allgemeiner Haushalt CHF - 3'900'000 

 Aufwand Abfall CHF 2'036'300 
 Ertrag Abfall CHF 2'068'300 
 Ertragsüberschuss Abfall CHF 32'000 

 
  

 
1 Falls der Grosse Gemeinderat der Änderung des Feuerwehrreglements am 19. November 2024 zu-
stimmt. Ansonst bleibt es bei 2 % des Kantonssteuerbetrags.  
 



 

C) Finanzplan 2024 – 2029 
- Kenntnisnahme des Finanzplans 2024 – 2029 – Varianten A und B 

 

D) Motion Zloczower/FDP-Fraktion betreffend Steuersenkung auf das Steuer-
jahr 2025 
 
Siehe separate Botschaft. 
 

E) Postulat FDP-Fraktion: Erhöhung des finanzpolitischen Handlungsspiel-
raums 2024-2029   

 

Siehe separate Botschaft. 
  

Gümligen, 16. September 2024 
 
 

GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident  Die Sekretärin 
 
 
 
Stephan Lack  Corina Bühler 
 
 
Beilagen 

• Investitionsplan 2024 – 2029 

• Budget 2025 

• Finanzplan (Kurzfassung) 2024 – 2029 – Variante A mit ordentlicher Steueranlage 1,14 der 
gesetzlichen Einheitssätze 

• Finanzplan (Kurzfassung) 2024 – 2029 – Variante B mit ordentlicher Steueranlage 1,09 der 
gesetzlichen Einheitssätze 

• Motion Zloczower/FDP-Fraktion betreffend Steuersenkung auf das Steuerjahr 2025 

• Postulat FDP-Fraktion: Erhöhung des finanzpolitischen Handlungsspielraums 2024-2029 
(Zwischenbericht)  
 
 


